
 
 
 
Gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass alle von C.D. Wälzholz-Brockhaus produzierten 

Bandstähle, die für die Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräten 

verwendet werden, 

 

die Anforderungen der  

 

EU-Richtlinie 2002/95/EG vom 27.01.2003 

EU-Richtlinie 2002/96/EG vom 27.01.2003 

EU-Richtlinie 2003/11/EG vom 06.02.2003 

 

erfüllen. 

 

Wir bestätigen des weiteren, dass die Grenzwerte der aufgeführten, verbotenen 

Stoffe in den von uns gelieferten Erzeugnissen eingehalten werden. 

 

 

Hagen, 23.07.2004 

 

C.D. Wälzholz-Brockhaus 

Qualitätssicherung 

 

Gez. Norbert Brachthäuser 

 


